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Die Normalisierung der
sexuellen Beldstigung

von LHA

Triggerwarnung: Diskussion von sexveller Beliistigung und Ubergriffen

Und wieder ist es passiert: unerwartet, Gberraschend, niedertrachtig, von anderen unbemerkt.
Nur ich habe es wahrgenommen, und er, der Tater. Ich bin bel&stigt worden. Den Satz «ich
bin belastigt worden», spreche ich ungern aus. Lese ihn ungern. Er |8st bei mir Ohnmacht und
Zorn aus. Die Belastigung war ein jammerliches Erlebnis. Keine grosse Geschichte wie die aus
Hollywood, durch die grosse Manner zu Fall gebracht wurden. Meine ist eine kleine, elende
Ubergriffsgeschichte, welche wahrlich nichts, gar nichts Grossartiges an sich hat, nichts Inter-
essantes. Das Erfahrene ist nur hasslich, banal und beschémend. Und die Scham fallt auf mich,
nicht auf den Téater. Denn der ist bis heute unbehelligt.

Es scheint, als sei die epochale, durch #metoo ausgeldste Wende, dieser Schnitt durch die sym-
bolische Ordnung des Patriarchats, nicht in den Niederungen des Alltags angekommen. Indem
sie dffentlich und in Massen geredet haben Uber Belastigungen, sexuelle Angriffe und Erpres-
sung, Uber Machtmissbrauch, haben Frauens Autoritat erlangt. Dieses Mal hat das Wort der
Frauenx gewonnen, schreibt Lia Cigarini. Ich gebe ihr Recht. Die Erzéhlungen der Frauen
wurden gehért und sie eroberten somit ein Stick Definitionsmacht zuriick. Wie schlagt sich dies
im Alltagssexismus nieder?

Die Tat

Es war ein 6ffentlicher, feierlicher Anlass zum 100. Todestag Karl Marx’ im Saal eines Kirch-
gemeindehauses. An langen Tischen waren etwas Uber hundert Gaste zum Dinner versam-
melt. Das dargebotene Programm war reichhaltig, Musik und Gesang wechselten sich ab mit
Rednerxinnen, die sich eloquent zum Gegenstand des Abends dusserten. Die Stimmung war
festlich und freudig erwartungsvoll. Der Mann zu meiner Rechten war mir véllig unbekannt,
es war reiner Zufall, dass ich neben ihm zu sitzen kam. Dann begann die Veranstaltung. Alle
sassen vom Tisch abgewandt und verfolgten das Geschehen auf der Bihne. Plstzlich - die
erste Berihrung eines Knies von hinten an meinem Gesdss. Das kann doch nicht sein? Mein
erstes Abricken. Spater die zweite, gleiche Berihrung und die Gewissheit, dass ich mich nicht
getduscht hatte. Ich drehte mich um und gab dem Beléstiger zu verstehen, dass er Abstand
halten solle und ich das nicht wolle. Der Kerl drehte den Spiess um, tat so, als ob ich ihn berihrt
hatte und antwortete l@ssig, «es» mache nichts. Einer, der nicht zum ersten Mal beléstigt.

Ich rickte so weit wie méglich von ihm ab. Es wurde gesungen, gesprochen, rezitiert, die Stim-
mung war fréhlich. Es war laut. Ich versuchte, mich auf die Auftritte zu konzentrieren. Gedank-
lich aber war ich auf den Belastiger fixiert. Was mache ich, wenn er es wieder tut? Soll ich auf-
stehen und ihm eine Ohrfeige verpassen? Die Vorstellung, den Tater zu berihren, widerte mich
an. Soll ich den Ubergriff einfach ignorieren? Viel passiert war ja nicht. Will ich einen Aufstand
machen deswegen und die Stimmung verderben? st es das wert?



Mein Begleiter hatte nichts mitbekommen, seine Aufmerksamkeit galt der Bihne.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit ihm den Platz tauschen kénnen. Aber nein, ich dachte, meine
verbale Abwehr habe gewirkt und ich wollte meinen Platz nicht verlassen, schliesslich hatte ich
nichts Unrechtes getan. Und vor allem dachte ich, ich hatte die Situation unter Kontrolle, ich
bréuchte keine Hilfe. Schliesslich bin ich fast sechzig Jahre alt, ich habe Erfahrung und Auto-
ritgt. Dachte ich. Doch ich war angespannt, unterhielt mich mit meinem Begleiter und einem
vis-&-vis sitzenden Gast und ignorierte den Belastiger. Meine Abneigung gegen ihn grenzte
bereits an Ubelkeit. Kurz vor Ende des Bihnenprogramms erhob sich der Beldstiger, schob sei-
nen Stuhl umsténdlich an den Tisch und streifte in einer Drehung sein Gesdss an meiner Schul-
ter ab. Eine letzte Gelegenheit, mich noch einmal Gbergriffig zu berihren. Der Tater bewegte
sich darauthin ziigig und schnell, durch die aufbrechenden Leute hindurch, mit erhobenem Kopf
- triumphierend, wie mir schien - auf den Ausgang zu. Mir blieb keine Méglichkeit mehr, zu
reagieren. ‘

Danach

Das Ganze ist jetzt eineinhalb Jahre her. Davor bin ich in @hnlicher Weise etwa vier bis finf Mal
in meinem Leben beldstigt worden, jeweils im Abstand von funf bis zehn Jahren. Ich hatte nie
gedacht, dass mir das noch einmal passieren kénnte. Irgendwie war ich davon ausgegangen,
das sei jetzt vorbei. Ich war an jenem Abend vollkommen unvorbereitet, véllig Gberrascht und
hatte keinerlei Strategie, um mich wirksam zu wehren. #Metoo hatte mich nicht erméchtigt, mir
keine Autoritat verschafft. Mir scheint gar, dass ich weniger Ristzeug zur Verfigung hatte als
mit siebzehn Jahren, als ich von einem Sitznachbar im Kino begrapscht wurde. Dem hatte ich
auf die Hande geschlagen und mich verbal gewehrt. Er kehrte nach der Pause nicht zuriick.
Jener Tater zog sich zuriick und zeigte mir damit, dass er sein Unrecht erkannte. Die Scham lag
bei ihm, nicht bei mir. :

Nach der Belastigung im Festsaal habe ich mich entschieden, dariber zu reden. Zumindest
mit Frauen=. Ich habe einige sehr gute Erfahrungen gemacht, habe mich verstanden und unter-
stitzt gefuhlt. Viele haben mit Mitgefihl und Empérung reagiert. Daneben gab es einige scho-
ckierende Reaktionen von Frauens, die die Verantwortung beim Opfer sahen. Dennoch habe
ich mich beim Dariber-Sprechen gut gefihlt, weil es mich bestéatigt hat, dass sexuelle Belas-
tigung ein Unrecht ist und ich das auch vertreten kann. Die Wirkung von #metoo ist darin viel-
leicht nicht zu unterschéatzen.

Die Anzeige

Der Effekt von #metoo zeigt sich auch in meinem néchsten Schritt: Ich habe mich fir eine
Anzeige entschieden. Und auf ihr bestanden, obwohl die Polizistin mich bei der Befragung mit
grossen Augen ansah und mir von einer Anzeige abriet mit der Begrindung, das sei «<nur Grap-
schen» gewesen. Von einer Fachperson hatte ich ein geschulteres Verhalten erwartet.
Sexuelle Belastigung wird im Strafgesetzbuch unter Artikel 198 behandelt. Sie wird darin nicht
genau definiert und gilt als blosse «Ubertretungy, zieht eine Busse nach sich und verjahrt nach
einem Jahr. Das sind die strafrechtlichen Fakten heute in der Schweiz. Nach knapp zwélf Mona-
ten erhielt ich dann auch eine «Nichtanhandnahmeverfigung» vom Stadtrichteramt. Ein Straf-
verfahren kénne nicht eréffnet werden, weil sémtliche getétigten polizeilichen Ermittlungen
erfolglos geblieben seien und keine Hinweise auf den Téater vorliegen, lautete die Begrindung.
Das Strafrecht bezweckt neben der Prévention, einerseits das Stoppen des Téters und ande-
rerseits die Anerkennung des Unrechts, das den Opfern angetan wurde. In meinem und vielen
weiteren Fallen wurde weder die eine noch die andere erfillt - eine polizeiliche Ermittlung
wurde gar nicht erst durchgefihrt. Das ist nicht sonderlich ermutigend fir Betroffene sexuali-
sierter Gewalt. Eine von Amnesty Schweiz durchgefihrte Studie zeigt, dass 59 Prozent der Gber
16-jahrigen Frauen+ sexuelle Bel@stigung erlebt haben. Anzeige erstatten davon acht Prozent.
Wirden die Strafverfolgungsbehérden ihren Auftrag ernst nehmen, kéme es zu mehr Anzeigen
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und in der Gesellschaft wiirde das Bewusstsein gefestigt, dass sexuelle Bel@stigung eine Straf-
tat ist.

Ein System des Schweigens

Mit den Verantwortlichen des Abends hatte ich ebenfalls Kontakt aufgenommen, noch bevor
ich Anzeige erstattete. Zwei Frauen haben sofort reagiert und wollten aktiv werden, wurden
aber zurickgepfiffen. Es wurde ihnen untersagt, mir Fotos, auf denen der Téater deutlich zu
sehen ist, herauszugeben. Man wolle zuerst die polizeilichen Ermittlungen abwarten. Die Ver-
anstaltersinnen handelten zégerlich, abwehrend und éngstlich. Mich wollte offiziell niemand
anhéren. Einige Zeit spater wandte ich mich an den Verantwortlichen der Kirchgemeinde. Da
musste doch ein Interesse vorhanden sein, in ihren Rdumen Tater zu stoppen und Frauenx zu
schitzen? Ich habe keine Antwort erhalten. Schweigen.

Hier zeigt sich ein weiterer problematischer Aspekt des Umgangs mit sexueller Beléstigung:
ein System des Schweigens, Abwimmelns und der angstlichen Zurickhaltung. Im konkreten
Fall wird anstelle der betroffenen Person der Tater geschitzt. Veranstalterxinnen brauchen
ein klares Vorgehen, wie sie Belastiger stoppen. Andernfalls muss man ihnen vorwerfen, dass
sie sexuelle Belastigung tolerieren, denn wie Adéle Haenel sagt: «Le silence joue toujours au
faveur du coupablex . Die gesellschaftliche Billigung der Demitigung von Frauen+ und die Ver-
letzung ihrer Wirde erméglicht erst diese Taten. Ein Bel&stiger kann sich machtig fohlen und
sich herausnehmen, was er will, weil er keine Konsequenzen zu befirchten hat.

Gezogene Lehren

Ich habe gelernt, dass ein Nein nicht genigt. Ich habe gelernt, dass ich verschiedene Strate-
gien gegen sexuelle Belastigung brauche; dass Anstand und Ricksichtnahme dabei hinderlich
sind; dass Mdanner* ebenso Strategien brauchen, wenn sie gegen sexuelle Belastigung vorge-
hen wollen; dass auch Frauenx die Verantwortung fir sexuelle Belastigung bei der Fraux sehen
und das patriarchale System damit stitzen; dass sexuelle Beléstigung in unserer Gesellschaft
ein neues Narrativ braucht. Eines, das die Wirde schitzt und die sexuelle Beldastigung dchtet.

Literatur

« Brumberg, Juliane: #metoo-Debatte. Glaubwirdigkeit und Wertschatzung, http://www.bzw-weiterdenken.
de/?s=sexuelle+Beldstigung, abgerufen am 17.11.2019.

« Cigarini, Lia: La battaglia della narrazione, in: Sottosopra, settembre 1/1, 2018.

+ Femlinfo, Utopie 52/52, 2019, 6-7.

+ Flasspohler, Svenja: in: Der Philosophische Stammtisch: #metoo, https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philo-
sophie/video/der-philosophische-stammtisch-metoo?id=ffbba972-5f6f-408e-b8f5-7e0861bf807b, abgerufen am
1711.2019.

« Frevert, Ute: Die Politik der Demitigung, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2017.

+ Haenel, Adéle: in: mediapart special #metoo. https://wwwyoutube.com/watch?v=QFRPci2wK2Y, abgerufen am
1711.2019.

- Sexuelle Gewaltin der Schweiz: Neue représentative Zahlen. https://www.amnesty.ch/de/themen/fravenrechte/
sexuelle-gewalt/dok/2019/sexuelle-gewalt-in-der-schweiz-neve-repraesentative-zahlen, abgerufen am 3.1.2020.

+ Schweizerisches Strafgesetzbuch (Stand 1. November 2019), https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19370083/index.html#a198, abgerufen am 6.10.2019.

+ Schweizerische Strafprozessordnung Art. 310 (Stand 1. Mérz 2019), https://www.admin.ch/opc/de/classified-com-
pilation/20052319/index.html, abgerufen am 6.10.2019. '



APPA LRI N A RN RA ALV
‘uaiyosabup Yol apiam ‘«jjiqang
U [[ojwl ydsi sp» ‘usydsuaiy
usuabioquaa Bnzupiyg pun a|j1iq
-D{S ‘wiayys 483un ‘usbunl usuie
inj uswouoid-aIg 8z3nuaq Y|

PITTEEELETET i rrry

ALV VLV

“«20dD2 9 UOU
9} 9WO0D DUUOP PUN IND 1P 0INP
0J10AD| @ o3sanb ayd ‘dIWP 81} ©

N
Te)

NN RN R R R R AR R R RN

"UOADP UBZIBWYISUX Ny dYdsiu
-04yd yoI aqoy 4sypds Jyor seq
-|py uie ‘433l Yooy "uis3nydg au

anp 9} uod pliod Quad jowiQO» - -18w no Bijiezydia|6 usy|pg 181p

«jor aip3nip po obuaa 13 ‘oudly |
2481602004 1ASp opupnb jwwiq
jOU BWOD)» - «{lOU BWOD BIDIOAD|
Ip 1o0dDD 9381 UOU ‘RPID Ul B}BA
-IA 32 DJISIUIS D||BP IUPAOIB 10A»

[ITTTEEETEEEr iy

PN| pPuUn [pWUId JND UB)SIY 3DIA
os 3jjeddop yoi sjdds|yos os)y
‘uapy jnpJ3ebnz Jyolu spupis
-SjNDX}IBA SBUI  NDQNy  uSp
JlW 8lp JBUUD|y SID BIp BIMm uiq
¥4p3s osnobusb Yol ssop ‘ussiem
-8Q oI 8}||oM JBWWOG U}z

LIETEELEEEE i ey

ARV

"UB||23SNZJOA SUN 4w
-yausbup |a1A sun iny Yo yono
S,3yopW S {YopUu ualapup Iaq
36p14 pun JOA UBWIOUOIH JIW }S1D
-NZ |DW YoNa }||93S JY! ‘SIDM BIAA
:uayosualy s12 9o up ‘sjdoad
supJ} jJoddns o3 sAbm swog

LITTTEEETTEEr iy



\
ALY
“\t\\k \‘\\\\ N
\

\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\
\\\

\\\\\ \
m\\\ < \\x

\\\

t\\\ \\\\7/ ¢ \\\

\\\
\\\\\\\\ \‘\\ \\\\

von LaBi



	Die Normalisierung der sexuellen Belästigung

